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Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung stellt die in redaktioneller Hinsicht ge-
ringfügig überarbeitete Fassung einer gutachtlichen Stellungnahme dar, 
die Bundesverfassungsrichter a. D. Professor Dr. WHli Geiger, Karls-
ruhe, im August 1979 dem Katholischen Büro Nordrhein-Westfalen, 
Kommissariat der Bischöfe von Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, erstat-
tet hat. Der ursprüngliche Titel des Gutachtens lautete: "Rechtsgut-
achten zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine als Bekenntnis-
schule geführte Grundschule in Nordrhein-Westfalen verpflichtet ist, 
Kinder aufzunehmen, die nicht dem Bekenntnis angehören, das der 
Schule Namen und Gepräge gibt". 

Die in dieser Arbeit behandelte Thematik ist gegenwärtig von großer 
Aktualität; in mehreren Fällen hat sie auch die Verwaltungsgerichte 
beschäftigt. Mit Rücksicht darauf und vor allem aus der Erwägung, daß 
der Verfasser in seinen Ausführungen zentrale Fragen des Schulrechts, 
wie z. B. den Begriff der öffentlichen Bekenntnisschule, den spezifischen 
Sinngehalt des Begriffs "Bekenntnis" im Zusammenhang mit dieser 
Schulart, die besondere Prägung der in der konfessionellen Schule in-
tendierten Erziehung und die dem elterlichen Erziehungsrecht bei der 
Wahl dieser Schulart gesetzten Grenzen eingehend erörtert, haben sich 
die Herausgeber entschlossen, diese Untersuchung in der Reihe "Staats-
kirchenrechtliche Abhandlungen" zu veröffentlichen. 

Bonn, 8. Dezember 1979 
Joseph Listl 
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A. Allgemeine Vorbemerkungen 

I. Der Gegenstand der Untersuchung 

Die Bekenntnisschule hat in den deutschen Ländern eine lange Tradi-
tion,- eine Folge der Glaubensspaltung und des Kirchenregiments des 
Landesherrn. Die öffentliche Schule im heutigen Verstande war anfangs 
- also seit dem Ende des 18. Jahrhunderts und dem Beginn des 19. 
Jahrhunderts- regelmäßig Bekenntnisschule. Das änderte sich mit der 
reicheren Gliederung des Schulwesens und den höheren Ansprüchen, die 
an die Schule gestellt werden mußten, später infolge der Auflösung der 
konfessionell geschlossenen Siedlungsräume und der wachsenden Mobi-
lität der Bevölkerung, zuletzt in Rücksicht auf pädagogisch für richtig 
gehaltene schulreformerische Neuerungen. 

Heute sind die öffentlichen Schulen in den deutschen Ländern in der 
Regel Gemeinschaftsschulen. Die Bekenntnisschule bildet die Ausnahme. 

In Nordrhein-Westfalen ist die Bekenntnisschule (mit rund 1400 Schu-
len) im Grundschulbereich neben der Gemeinschaftsschule (mit rund 
2000 Schulen) die Regelschule, die im Schuljahr 1978/79 von rund 
330 000 Schülern, das sind mehr als ein Drittel der grundschulpflichtigen 
Kinder, besucht wird. In den letzten Jahren haben hier schulorganisato-
rische Veränderungen und die zunehmende Mischung der Bekenntnisse 
innerhalb der örtlichen Bevölkerung und die Wahl der Erziehungsbe-
rechtigten zwischen den am Wohnort angebotenen Schularten für ihre 
Kinder dahin geführt, daß Bekenntnisschulen in immer größerem Um-
fang von Kindern eines anderen Bekenntnisses als dem, das der Schule 
das Gepräge gibt, besucht werden. Im Schuljahr 1978/79 wurden in die 
katholischen Grundschulen des Landes - im statistischen Mittel! -
9,3 v. H. evangelische Schüler, 5 v . H. Schüler anderer Konfessionen und 
0,7 v. H. Schüler ohne Konfession - also insgesamt 15 v. H. "konfes-
sionsfremde" Kinder - eingeschult. Für die evangelischen Grund-
schulen des Landes liegt die statistische Quote der Kinder des Minder-
heitenbekenntnissesbei 22,0 v. H. Es mehren sich insbesondere die Fälle, 
in denen nichtkatholische Eltern beanspruchen und beantragen, daß ihr 
Kind in eine öffentliche Schule aufgenommen wird, die als katholische 
Bekenntnisschule geführt wird. 

Diese Entwicklung wirft die Frage auf, ob und unter welchen Vor-
aussetzungen die als katholische Bekenntnisschule errichtete und ge-
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führte staatliche Grundschule in Nordrhein-Westfalen ein nichtkatho-
lisches Kind aufnehmen muß. Sie wird im folgenden untersucht. 

II. Die Geschichtlichkeit jeder Institution 

Institutionen haben ihre Geschichte und sind ohne diese Geschichte 
nicht zu verstehen. Von der Geschichte der Institution hängt auch der 
Inhalt der Begriffe ab, mit denen man über die Institution redet. 

Ohne Rückgriff auf die Geschichte der Institution lassen sich auch 
weder die für die Institution geltende gesetzliche Regelung begreifen 
noch die in ihr verwendeten Begriffe zutreffend auslegen. 

Das vom Staat etablierte öffentliche Schulwesen ist eine solche, für 
die Gesellschaft und das gesellschaftliche Leben zentrale und wichtige 
Institution. Deshalb ist hier zunächst kurz seine Geschichte zu skizzie-
ren, soweit sie für das in Nordrhein-Westfalen derzeit geltende Schul-
recht im allgemeinen und für die Grundschule im besonderen von Be-
deutung ist. 

111. Das Schulrecht ist teils Landes-, 
teils Bundes-, teils gemeindeutsches Recht 

Schulrecht ist im wesentlichen Landesrecht. Das ist der Schulver-
waltung, den Schulpolitikern und den Gerichten so in Fleisch und Blut 
übergegangen, so selbstverständlich und unbestritten, daß darüber meist 
vergessen wird, daß es auch bundesrechtliche Vorschriften gibt- insbe-
sondere die Verfassungsbestimmung des Art. 7 GG1 - und einen sie er-
gänzenden staatskirchenrechtlichen Vertrag, das Reichskonkordat, das 
heute noch gilt und für die Länder verbindlich ist, soweit es nicht von 
einem Land durch spätere Vereinbarungen mit dem Heiligen Stuhl ge-
ändert wurde2. 

Es gibt außerdem innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ein -
ungeschriebenes - gemeindeutsches Schulrecht, das den landesrecht-
liehen Regelungen zugrundeliegt, soweit das Landesrecht nicht ausdrück-
lich eine Sonderregelung trifft. Eine besonders wichtige Rolle spielen in 
diesem Zusammenhang die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz. 
Das ist von besonderer Bedeutung für die Inhaltsbestimmung jener zen-
tralen schulrechtlichen Begriffe, die im allgemeinen ohne nähere Defini-
tion in den Landesschulgesetzen verwendet werden. 

1 Dazu ausführlich W. Geiger, Die Verfassungsrechtlichen Grundlagen des 
Verhältnisses von Schule und Staat, in: Studien und Berichte der Kath. 
Akademie in Bayern, Heft 9, München 1959, S. 13 ff., insbesondere S. 24 ff. 

2 Art.123 Abs. 2 GG; Art. 23 nw. Verf.; BVerfGE 6, 309 [330 ff.]. 
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Über die Folgerungen aus dem Bundesschulrecht und dem Bestand an 
gemeindeutschem Schulrecht wird am gehörigen Platz im folgenden 
noch zu handeln sein. 
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